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Versicherer:

AWP P&C S.A.
Niederlassung für Deutschland
Bahnhofstraße 16
D - 85609 Aschheim (bei München)

Hauptbevollmächtigter: Carsten Staat
Registergericht: München HRB 4605
USt.-IdNr.: DE 129274528

AWP P&C S.A.
Aktiengesellschaft französischen Rechts
Sitz der Gesellschaft: Saint-Ouen-sur-Seine (Frankreich)
Handelsregister: R.C.S. Bobigny 519 490 080
Vorstandsvorsitz: Tomas Kunzmann

Regelung zum Versicherungsbeginn

Ergänzend zu den unter den einzelnen Versicherungsprodukten genannten  
Regelungen gilt zum Versicherungsbeginn:

Der Versicherungsschutz des Versicherers  beginnt für alle hier genannten Versiche-
rungsleistungen mit Annahme des Kartenvertrages durch die Bank.  
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Allgemeine Versicherungs  bedin gungen für die 
 Einkaufs versicherung 

Versicherte Personen

Versicherte Personen sind die Karteninhaber  einer gültigen, von der Postbank – eine 
Niederlassung der Deutsche Bank AG – ausgegebenen Visa Card oder Mastercard.

Gegenstand der Versicherung/ Versicherungsfall

1. Der Versicherer gewährt dem Karteninhaber einer der unter dem Punkt „Versi-
cherte Personen“ aufgeführten Kreditkarten Versicherungsschutz für alle Waren, 
welche ganz oder teilweise mit dieser Kreditkarte gekauft wurden und einen 
Einzelpreis von über 50 EUR haben. Nicht versich ert ist der Erwerb von lebenden 
Tieren, Pflanzen, Fahrscheinen, Wertpapieren jeder Art, Derivaten, Edelmetallen, 
Lebensmitteln, Juwelen oder Edelsteinen  sowie Mobiltelefonen. Wurde lediglich 
ein Teil des Kaufpreises mit der Kreditkarte bezahlt, so wird der Schaden nur mit 
entsprechendem Anteil übernommen;
 
2. Versichert sind im Falle von Raub oder Einbruchdiebstahl der gekauften Waren 
die Rückerstattung des Kaufpreises der Waren; 

3. Versichert sind im Falle einer Beschädigung der gekauften Waren die Reparatur-
kosten, einschließlich der Transportkosten vom Kundendienst zum Kunden oder der 
Kaufpreis, falls die Reparatur unmöglich ist oder die Reparaturkosten den Kaufpreis 
überschreiten.

Versicherter Zeitraum

Die Versicherung gilt für Käufe, welche ab Versicherungsbeginn mit der Kreditkarte 
bezahlt wurden. Die Versicherung gilt für alle Waren für einen Zeitraum von 30 Tagen 
ab dem Zeitpunkt des Gefahrenübergangs auf den Käufer.

Ausschlüsse

Der Versicherer haftet nicht für Schäden, die auf folgenden Ereig nissen, Tatbeständen 
oder Umständen beruhen:

1. Vorsätzliche Verursachung von Schäden durch den Karten inhaber oder dessen 
Familienangehörige (Eltern, Kinder oder Lebensgefährten); 

2. Verlieren der Ware bzw. das einfache Abhandenkommen der Ware, die unbeauf-
sichtigt an einem öffentlichen Ort  abgestellt wurde; 
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3. Oberflächenschäden, Kratzer, Farbverlust oder Schönheitsfehler; 

4. Abnutzung, Rost, Korrosion, Erosion, Einwirkungen von Feuchtigkeit, Hitze oder Kälte; 

5. Mängel, welche zur Gewährleistung berechtigen; 

6. Schäden aufgrund Abweichung von den Hinweisen zur Benutzung oder Installation 
oder Betriebsanleitungen des  Herstellers oder Händlers; 

7. Schäden durch Einwirkung von Strahlen oder nuklearer Energie; 

8. Schäden durch Krieg,  Bürgerkrieg, Unruhen, Terrorismus oder vergleichbare 
Umstände; 

9. Schäden, welche später als 30 Tage nach Gefahrenübergang eintreten.

Umfang des Versicherungsschutzes

Die Leistungspflicht des Versicherers innerhalb eines Ver siche rungsjahres ist pro 
Versicherungsfall und für alle Ver siche rungs fälle eines Versicherungsjahres zusammen 
auf eine Höchstver siche rungssumme von 1.000 EUR je Einzel gegen stand, 2.500 EUR 
je Schadenereignis und 10.000 EUR pro Jahr und Kreditkarte begrenzt.

Schadenanzeige/Weitere  Behandlung des 
 Schadenfalles

1. Anzeigepflicht: Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. Im Falle des schweren Diebstahls hat der Karteninhaber diesen spätestens 
48 Stunden nach der Tat zur polizeilichen Anzeige zu bringen. Dem Karteninhaber 
obliegt zudem die  unverzügliche Vorlage folgender Dokumente an den Versicherer:
a) das Original der Anzeigebestätigung der  Polizei, wobei im Zu sammenhang mit  
einem Überfall ggf. auch der Nachweis durch ärztliches Attest erforderlich wird; 
b) die originale Kaufquittung/Rechnung; 
c) der Durchschlag, welcher die Zahlung mit einer der unter dem Punkt  
„Versicherte Personen“ aufgeführten Kreditkarte belegt;
d) im Falle der unfallartigen Beschädigung als auch des Einbruches einen Kosten-
voranschlag zur Reparatur oder die Reparaturrechnung oder eine schriftliche 
Be stätigung des Verkäufers zu Art und Umfang des Schadens und der  Unmöglichkeit 
der Reparatur. 

2. Weitere Behandlung des Schadenfalles: Der Versicherer ist berechtigt,  externe 
Schadenbearbeiter zu beauftragen und die Umstände und Höhe der Schäden zu 
untersuchen. Ihm stehen im Falle der Beschädigung die Reste der nicht reparierten 
Sache auf Anforderung zu.
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Rechtsverlust

Verletzt der Versicherte vorsätzlich eine der in § 6 genannten Pflichten, besteht kein 
Versicherungsschutz.  
Verletzt der Versicherte die Pflichten grob fahrlässig, ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Weist der Versicherte nach, dass die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt 
wurde, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Abweichend hiervon ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherte 
nachweist, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war.  
Dies gilt nicht, wenn der Versicherte die Pflicht arglistig verletzt.

Anderweitige Versicherung

Ist der geltend gemachte Schaden auch unter einem weiteren Versicherungsvertrag 
der vorliegenden Art oder unter einer anderen Art von Versicherungsvertrag versichert, 
so besteht Versicherungsschutz nur unter dem zeitlich früher abgeschlos senen Vertrag. 
In einem solchen Fall steht die Deckungssumme dieser Versicherung im Anschluss an 
die Deckungssumme der anderen Versicherung zur Verfügung.

Versicherung für fremde Rechnung,  Abtreten des  
Versicherungsanspruches,  Rückgriffsansprüche

1. Die Versicherungsansprüche können vor  ihrer endgültigen Feststellung ohne 
ausdrückliche Zustimmung dem  Versicherer nicht übertragen werden. 

2. Rückgriffsansprüche der Versicherten gegen Dritte, ebenso deren Ansprüche auf 
Kostenersatz, auf Rückgabe hinterlegter und auf Rückerstattung bezahlter Beträge 
wie auf Abtretung gemäß § 255 BGB gehen in Höhe der von dem Versicherer geleis-
teten Zahlung ohne Weiteres auf diese über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Versicherten geltend gemacht werden. Der Versicherer kann die Ausstellung  
einer Abtretungsurkunde Zug um Zug gegen eine Zahlung verlangen.

Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Verletzt der Versicherte vorsätzlich eine der vorgenannten Pflichten, besteht kein Ver-
sicherungsschutz. Verletzt der Versicherte die Pflichten grob fahrlässig, ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden  
Verhältnis zu kürzen. Weist der Versicherte nach, dass die Pflicht nicht grob fahrlässig 
verletzt wurde, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
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Abweichend hiervon ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit der Versicherte 
nachweist, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherte die Pflicht arglistig verletzt.

Anzeigen und Willenserklärungen

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich abzuge-
ben und an die lokale Direktion des Versicherers zu richten.

Gesetzliche Bestimmungen,  Gerichtsstand

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Ver sicherungs vermittlung ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk die versicherte Person zur Zeit 
der Klageerhe bung ihren Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer ist dieses Gericht 
ausschließlich zuständig.

Beschwerde-Möglichkeiten

Sie können dem Versicherer Ihre Beschwerden zu Vertrags- oder Schadenfragen auf  
jedem Kommunikationsweg zukommen lassen:
Telefon: 089 62424-460
E-Mail:  beschwerde-reise@allianz.com 
Postalisch:   AWP P&C S.A., Beschwerdemanagement 

Bahnhofstraße 16 
D - 85609 Aschheim (bei München)

Mehr Informationen zu dem Beschwerdeprozess finden Sie unter  
www.allianz-reiseschutz.de/beschwerde

Sie können sich mit Ihrer Beschwerde zu allen Versicherungen (mit Ausnahme der 
Reise-Krankenversicherung) auch an den Versicherungsombudsmann wenden:

Versicherungsombudsmann e.  V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin
Telefon: 0800 3696000
Fax: 0800 3699000 
E-Mail:  beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Weitere Informationen finden Sie unter www.versicherungsombudsmann.de
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Für Beschwerden aus allen Versicherungssparten können Sie sich ferner an die  
zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108
D - 53117 Bonn
(www.bafin.de)

Anwendbares Recht

Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht, soweit internationales Recht nicht 
entgegensteht. Klagen aus dem Versicherungsvertrag können vom Versicherungs-
nehmer oder der versicherten Person bei dem Gericht des Geschäftssitzes oder der 
Niederlassung des Versicherers erhoben werden. Ist der Versicherungsnehmer oder die 
versicherte Person eine natürliche Person, so können Klagen auch vor dem Gericht er-
hoben werden, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person 
zur Zeit der Klageerhebung seinen/ihren Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, 
seinen/ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Datenschutzhinweise

Entsprechend Art. 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) informieren 
wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch AWP P&C S.A.,  
Niederlassung für Deutschland und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zuste-
henden Rechte. Bitte geben Sie diese Hinweise allen mitversicherten Personen (z. B. 
Ehepartner) zur Kenntnis.

I Wer ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  
verantwortlich?

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich ist

AWP P&C S.A., Niederlassung für Deutschland
Bahnhofstraße 16
D - 85609 Aschheim (bei München).
–  nachfolgend „wir“ genannt  –

Der Datenschutzbeauftragte ist per Post zu erreichen unter der obenstehenden  
Anschrift mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail unter  
datenschutz-azpde@allianz.com
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II  Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre 
Daten verarbeitet?

1. Was gilt für alle Kategorien von personenbezogenen Daten?
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutz-
rechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie  
aller weiteren maßgeblichen Gesetze.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei 
gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von 
uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungs-Vertrag zustande, verarbei-
ten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Rechnungs-
stellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein  
Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss und die Durchführung des Versicherungs-Vertrages sind ohne die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragli-
che und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

Daneben gibt es in Art. 6 Abs. 1 a) und c) – f) DSGVO weitere gesetzlich vorgesehene 
Möglichkeiten, die uns zur Verarbeitung berechtigen.

Wir verarbeiten Ihre Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gemäß Art 6 
Abs. 1 c) DSGVO, z. B. zur Prüfung von Ausgleichsansprüchen, wenn wir von einem  
anderen Versicherer aufgrund einer bestehenden Mehrfachversicherung in Anspruch 
genommen werden.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten 
zu wahren, Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Dies kann insbesondere erforderlich sein:

• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs
•  zur Werbung für unsere eigenen Versicherungs-Produkte sowie für Markt- und  

Meinungsumfragen
•  zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten (insbesondere nutzen wir 

Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch 
hindeuten können).

Wir verarbeiten in der Regel nur Daten, die wir direkt von Ihnen erhalten haben.  
In Einzelfällen (z. B. wenn uns ein anderer Versicherer bei Vorliegen einer Mehrfachver-
sicherung in Anspruch nimmt) erhalten wir diese von Dritten.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung 
gesetz licher Verpflichtungen, wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und 
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steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 
Abs. 1 c) DSGVO.

Wir können Ihre Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 d) DSGVO auch verarbeiten, um Ihre 
lebenswichtigen Interessen zu schützen oder wenn Sie in die Verarbeitung einwilligen, 
Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck ver-
arbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber 
zuvor informieren.

2. Was gilt für besondere Kategorien von personenbezogenen Daten,  
insbesondere Gesundheitsdaten?
Was gilt für besondere Kategorien von personenbezogenen Daten, insbesondere  
Gesundheitsdaten? Die Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten, zu denen auch Gesundheitsdaten gehören, unterliegt besonderem Schutz. Die 
Verarbeitung ist in der Regel nur zulässig, wenn Sie gemäß Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO in 
die Verarbeitung einwilligen oder eine der übrigen gesetzlich vorgesehenen Möglich-
keiten vorliegt, Art. 9 Abs. 2 b) – j) DSGVO.

a) Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten besonderer Kategorien
In vielen Fällen benötigen wir zur Prüfung des Leistungsanspruchs personenbezoge-
ne Daten, die einer besonderen Kategorie angehören (sensible Daten). Dies sind z. 
B. Gesundheitsdaten. Indem Sie uns anlässlich eines konkreten Versicherungsfalles 
solche Daten verbunden mit der Bitte um Prüfung und Schadenbearbeitung mitteilen, 
willigen Sie ausdrücklich ein, dass wir Ihre für die Bearbeitung des Versicherungsfalles 
erforderlichen sensiblen Daten verarbeiten. Hierauf weisen wir Sie nochmals und 
gesondert im Formular zur Meldung des Versicherungsfalls hin.

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Wir 
weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass dann die Leistungspflicht aus dem Ver-
sicherungsfall evtl. nicht geprüft werden kann. Ist die Prüfung des Versicherungsfalls 
bereits abgeschlossen, können z. B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten dazu führen, 
dass die Daten nicht gelöscht werden.

Ihre sensiblen Daten dürfen wir auch dann verarbeiten, wenn dies zum Schutz Ihrer  
lebenswichtigen Interessen erforderlich ist und Sie aus körperlichen oder rechtlichen 
Gründen außerstande sind, Ihre Einwilligung abzugeben, Art. 9 Abs. 2 c) DSGVO.  
Das kann zum Beispiel bei schweren Unfällen während der Reise der Fall sein.

Werden wir bei Vorliegen einer Mehrfachversicherung von einem anderen Versicherer 
in Anspruch genommen oder nehmen wir einen anderen Versicherer in Anspruch, 
dürfen wir Ihre sensiblen Daten zur Geltendmachung und zur Verteidigung des gesetz-
lichen Ausgleichsanspruches verarbeiten, Art. 9 Abs. 2 f) DSGVO.
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b) Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Prüfung der Leistungs-
pflicht
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es erforderlich sein, dass wir Angaben über Ihre 
gesundheitlichen Verhältnisse prüfen müssen, die Sie zur Begründung von Ansprüchen 
gemacht haben oder die sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verord-
nungen, Gutachten) oder Mitteilungen z. B. eines Arztes oder sonstiger Angehöriger  
eines Heilberufs ergeben.

Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligung einschließlich einer Schweigepflichtentbindung 
für uns sowie für alle Stellen, die der Schweigepflicht unterliegen und Angaben zur 
Prüfung der Leistungspflicht machen müssen.

Wir werden Sie in jedem Einzelfall informieren, von welchen Personen oder Einrich-
tungen zu welchem Zweck eine Auskunft benötigt wird. Sie können dann jeweils 
entscheiden, ob Sie in die Erhebung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten durch 
uns einwilligen, die genannten Personen oder Einrichtungen sowie deren Mitarbei-
ter von ihrer Schweigepflicht entbinden und in die Übermittlung Ihrer Gesundheits-
daten an uns einwilligen oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringen.

III   An welche Empfänger leiten wir Ihre Daten weiter?

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können sein: ausgewählte externe 
Dienstleister (z. B. Assistance-Dienstleister, Leistungsbearbeiter, Transportleistungser-
bringer, technische Dienstleister usw.) sowie andere Versicherungsunternehmen (z. B. 
bei Vorliegen einer einer Mehrfachversicherung und zur Erkennung und Abwehr von 
betrügerischen Ansprüchen).

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunter-
nehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. 
Schadendaten an einen Rückversicherer zu übermitteln, damit dieser sich ein eigenes 
Bild über das  
Risiko oder den Versicherungsfall machen kann.

Treten Sie als versicherte Person einem Gruppenversicherungsvertrag bei (z. B. im Rah-
men eines Kreditkarten-Erwerbs), können wir Ihre personenbezogenen Daten an den 
Versicherungsnehmer (z. B. Kreditinstitut) weiterleiten, wenn dieser ein berechtigtes  
Interesse hat.

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger 
übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten  
(z. B. Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden).

Die Weiterleitung der Daten ist eine Form der Verarbeitung und erfolgt ebenfalls im 
Rahmen der in Art. 6 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 2 DSGVO genannten Grundlagen.
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IV   Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir bewahren Ihre Daten für die Zeit auf, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen 
geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei bis zu 30 
Jahren). Zudem speichern wir Ihre Daten, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, 
z. B. nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, der Abgabenordnung oder des 
Geld wäschegesetzes. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

V  Wo werden Ihre Daten verarbeitet?

Sollten wir Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung innerhalb des Allianz-Konzerns auf 
Grundlage von verbindlichen Unternehmensvorschriften, der sogenannten „Binding 
Corporate Rules“, die von den Datenschutzbehörden genehmigt wurden. Diese sind 
Teil des „Allianz Privacy Standard“. Diese Unternehmensvorschriften sind für alle 
Unternehmen der Allianz Gruppe verbindlich und stellen einen angemessenen Schutz 
von persönlichen Daten sicher. Der „Allianz Privacy Standard“ sowie die Liste der 
Unternehmen der Allianz Gruppe, die diesen einhalten, kann hier aufgerufen werden:
https://www.allianz-partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html

In den Fällen, in denen der „Allianz Privacy Standard“ nicht anwendbar ist, erfolgt die 
Übermittlung in Drittländer entsprechend der Art. 44 – 50 DSGVO.

VI   Welche Rechte haben Sie?

Sie haben das Recht, über die bei uns gespeicherten Daten Auskunft zu erhalten sowie 
unrichtige Daten berichtigen zu lassen. Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie  
außerdem das Recht auf Löschung, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbei-
tung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und das Recht auf Datenüber-
tragbarkeit.

Widerspruchsrecht

Sie können einer Verarbeitung Ihrer Daten zu Zwecken der Direktwerbung  
widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, widersprechen.
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Wenn Sie sich über den Umgang mit Ihren Daten beschweren möchten, können Sie sich 
an den oben genannten Datenschutzbeauftragten wenden. Für Sie besteht außerdem 
ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

https://www.allianz-partners.com/allianz-partners---binding-corporate-rules-.html


Postbank – eine Niederlassung
der Deutsche Bank AG
Marketing Privatkunden
Bundeskanzlerplatz 6
53113 Bonn

Papier aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung
P678-148-010
Stand: Dezember 2024
2024-1248

Bei Diebstahl oder Verlust:

Bitte lassen Sie Ihre Kreditkarte sofort sperren unter:
0228 5500 5525 (rund um die Uhr).  

Mehr Informationen:

Haben Sie weitere Fragen zu Ihrer Postbank Kreditkarte,
erreichen Sie uns unter: 0228 5500 5525.
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